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Änderungen zum Schlussbericht „Entwicklungsabsichten des Zür-
cher Unterlandes – Forderungen zur Revision der Richtpläne“ 
 
 
Seite 43 im Kasten wurde der Zusatz „…für Forderungen auf Gemeindeebene…“ 

hinzugefügt. 

Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hier nur die reinen Wohnzonen 
berücksichtig wurden; weitere Reserven für eine Bevölkerungszunahme stecken in den 
Mischzonen. Der ermittelte Flächenbedarf ist deshalb als grober Richtwert zu verstehen. Die 
Gemeinden sind ausdrücklich aufgefordert, für Forderungen auf Gemeindeebene die an-
gepassten Prognosen und ihre gesamten Kapazitätsreserven eventuell unter Beiziehung des 
Ortsplaners zu bewerten und anhand detaillierter Berechnungen einen möglichen Flächen-
bedarf nachzuweisen.  

 

 

Seite 47 neu wurde der letzte Absatz unter der Tabelle eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei den Werten der Gemeinden handelt es sich nicht um irgendwelche Wunschvorstel-
lungen. Sie beruhen vielmehr auf der Beobachtung der Entwicklung der letzten Jahre 
und konkreten, vor der Ausführung stehenden Bauvorhaben. Da sich die Gemeinden 
mit abweichenden Werten sowohl in Zentrums- wie auch in Randgebieten befinden, 
muss in Betracht gezogen werden, dass die kantonale Prognose, auch nach der kürz-
lich erfolgten Korrektur nach oben, nach wie vor zu niedrig ist. Diese ist deshalb im 
Zusammenhang mit der Überprüfung des Kantonalen Richtplanes nochmals zu über-
prüfen und mit der Planungsgruppe und den Gemeinden zu diskutieren.  
 


